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F i n a n z e n + W i r t s c h a f t l i c h k e i t E i n l e i t u n g

Die Doppik als Basis  
der Reformen in Deutschland

bund, länder und Kommunen er-
neuern gegenwärtig in unterschied-
licher Geschwindigkeit und Weise 

ihre haushaltswirtschaft. Die Kommunen 
stellen – als Vorreiter im föderalen sys-
tem – mehrheitlich auf die Doppik um. 
Aufgrund der jüngsten Gesetzesnovellie-
rung auf staatlicher Ebene ist zu erwar-
ten, dass neben den Vorreitern hamburg, 
hessen und nordrhein-Westfalen weitere 
länder auf das doppische haushalts- und 
rechnungswesen umstellen werden. Der 
bund, so die Planungen, wird zunächst 
die erweiterte Kameralistik einführen. An-
gesichts dieser Entwicklungen erscheint 
der Appell angebracht, dass künftig in 
Deutschland nicht 30 verschiedene haus-
halts- und rechnungswesen nebeneinan-
der etabliert werden sollten: für 16 bun-
desländer, die Kommunen der 13 Flächen-
länder und den bund. um die mit der Dop-
pik-Einführung verknüpften Ziele zu errei-
chen, ist ein zwischen den Gebietskörper-
schaften abgestimmtes Vorgehen unab-
dingbar! hier kann auf die Ergebnisse zu-
rückgegriffen werden, die im Projekt 

„rechtsvergleich Doppik“ von der kom-
munalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGst) und der bertels-
mann stiftung erarbeitetet worden sind. 

Neue gesetzliche Grundlage 
für die Doppik

Die Erneuerung des haushalts- und rech-
nungswesens bestimmt nicht die haus-
haltspolitischen schlagzeilen der großen 
tageszeitungen. Finanz- und Wirtschafts-
krise prägen stattdessen die berichter-
stattung. Dazu passt es, dass mit Aus-
nahme einiger aufmerksamer beobach-
ter kaum jemand wahrgenommen zu ha-
ben scheint, dass der Deutsche bundes-
tag am 3. Juli 2009 in zweiter und dritter 
lesung das haushaltsgrundsätzemoder-
nisierungsgesetz, kurz hGrGmoG, „bera-
ten“ und verabschiedet hat. in einem na-
hezu geräuschlosen Vorgang – die reden 
wurden wie schon bei der ersten lesung 
lediglich zu Protokoll gegeben – wurde 
eine grundsätzlich sehr begrüßenswerte 
Gesetzesnovelle verabschiedet: mit dem 

Mit Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens auf Basis der  Doppik ergeben sich  

neue Möglichkeiten für eine verbesserte Steuerung,  Transparenz und eine generationengerechte 

Haushalts- und Finanzpolitik.  Bedauerlicherweise führen heterogene und an einigen Stellen  

unzureichende  Rechtsregelungen heute noch dazu, dass die Potentiale des neuen Systems nicht  

vollends zum Tragen kommen. Bertelsmann Stiftung und KGSt haben daher ein Projekt zur  

Harmonisierung der doppischen Rechtgrundlagen durchgeführt.

Einführung und Weiterentwicklung der Doppik im föderalen Umfeld

Dr. Kirsten Witte 
ist Leiterin des Programms  
Kommunen und Regionen der 
Bertelsmann Stiftung in Gütersloh

Rainer-Christian Beutel 
ist Vorstand der Kommunalen  
Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement (KGSt) in Köln
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hGrGmoG wurde die bis dato nach § 33a 
hGrG ausschließlich mögliche Parallel-
einführung der Doppik auf staatsebene 

aufgehoben, d. h., künftig werden bund 
und länder die Doppik (optional in Kom-
bination mit produktorientierten haus-
halten oder Produkthaushalten) einfüh-
ren können, ohne gleichzeitig ein kame-
ralistisches system aufrechterhalten zu 
müssen. nun kommt es darauf an, bei 
diesem reformprozess die ebenenüber-
greifende Einheitlichkeit der reformen zu 
gewährleisten.

Standardisierungsgremium 
für Einheitlichkeit

Außerdem wurde auf Grundlage des Ge-
setzes ein Gremium eingesetzt, das stan-
dards zur Gewährleistung einer einheit-

lichen Verfahrens- und Datengrundlage 
jeweils für Kameralistik, Doppik und Pro-
dukthaushalte erarbeitet. Die Kommu-
nen sind auf den ersten blick nicht von 

den regelungen auf staatsebene betrof-
fen, wohl aber auf den zweiten blick: 
Denn natürlich werden die auf staats-

ebene erarbeiteten stan-
dards zukünftig auch für 
die Kommunen relevant 
werden, z. b. im bereich 
der Finanzstatistik. inso-
fern verwundert es, dass 
ausgerechnet die Kom-
munen, deren Erfah-
rungen bei der umstel-
lung auf die Doppik sehr 
viel weiter als auf staats-
ebene vorangeschritten 
sind, nicht an besagtem 
Gremium beteiligt wer-

den. Eine Einbeziehung der kommunalen 
Expertise in die Arbeit des Gremiums er-
scheint dringend erforderlich!

Vereinheitlichung auf kom
munaler Ebene vorantreiben

Aber auch auf kommunaler Ebene ist 
„nicht alles Gold, was glänzt“: Aufgrund 
der relativen unverbindlichkeit der Emp-
fehlungen der innenministerkonferenz 
gibt es eine Vielzahl von lösungen – die 
mehrzahl der landesgesetzgeber hat den 
Kommunen die Pflicht zur Einführung der 
Doppik vorgegeben, einige andere erlau-
ben aber optional auch die erweiterte Ka-
meralistik oder, wie bayern und thürin-

gen, die beibehaltung 
der bisher üblichen Ka-
meralistik. Daneben un-
terscheiden sich die 
doppischen rechts-
grundlagen zum teil er-
heblich zwischen den 
ländern, worunter die 
Vergleichbarkeit leidet. 
KGst und bertelsmann 
stiftung haben daher 
mitte 2007 das Projekt 
„rechtsvergleich Dop-
pik“ initiiert, dessen Ziel 
eine harmonisierung 
der doppischen rechts-

grundlagen in Kernbereichen ist. Dazu 
wurde ein Projektbeirat unter beteiligung 
von Vertretern der Wissenschaft, der 
kommunalen spitzenverbände und von 

kommunalen Praktikern/innen eingerich-
tet, dessen Arbeit ständig durch eine 
KGst-Arbeitsgruppe begleitet wurde. un-
ter der Webpräsenz www.doppikver-
gleich.de können fachliche stellungnah-
men und standardisierungsvorschläge 
zu den themen Vermögensbewertung, 
Ziele und Kennzahlen, Finanzhaushalt 
und -rechnung, haushaltsausgleich und 
zum Gesamtabschluss abgerufen wer-

den. Daneben kann mittels einer über 
das Portal bereitgestellten Datenbank 
das kommunale haushaltsrecht der ein-
zelnen länder, thematisch sortiert, verg-
lichen werden.

Empfehlungen für  
eine Harmonisierung

Damit die kommunalen Erfahrungen auch 
für reformprojekte auf staatlicher Ebene 
nutzbar gemacht werden können bzw. 
damit die kommunalen belange auch bei 
den anstehenden Arbeiten im staatlichen 
standardisierungsgremium berücksichti-
gung finden, hat darüber hinaus Prof. Dr. 
Dr. h. c. Dietrich budäus im Auftrag der 
Projektträger ein manifest zum öffent-
lichen haushalts- und rechnungswesen 
in Deutschland formuliert. sein inhalt 
soll den notwendigen Prozess für eine 
standardisierung der haushaltswirt-
schaft auf basis der Doppik und auf allen 
Ebenen des föderalen staates in Deutsch-
land unterstützen. l

E i n l e i t u n g

 Das Projekt  
„Rechtsvergleich Doppik“

KGSt und Bertelsmann Stiftung verstehen sich vor 
dem Hintergrund ihrer institutionellen Herkunft als 
Partner der Kommunen. Die notwendige Erneuerung 
des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 
sehen beide als Chance und Herausforderung an die 
Kommunen zugleich. Unter dem Projekttitel „Rechts-
vergleich Doppik“ setzen sich beide partnerschaftlich 
für die Anwendung und Weiterentwicklung des neuen 
doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ein.

 Doppik-Datenbank

Im Rahmen des Projekts 
„Rechtsvergleich Doppik“ wird 
eine webbasierte Datenbank re-
alisiert und ständig aktualisiert. 
Sie beinhaltet die landesrecht-
lichen Regelungen zum kommu-
nalen Haushaltsrecht.  Mit der 
Datenbank wird eine öffentlich 
zugängliche Informationsplatt-
form bereitgestellt. Weitere In-
formationen finden Sie unter  
http://doppikvergleich.de/
rechtsvergleich-doppik.html.
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Prof. Dr. Gunnar Schwarting 
ist Geschäftsführer des Städtetages 
Rheinland-Pfalz und Honorar-
professor an der Deutschen  
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften, Speyer 

G e n e r a t i o n e n g e r e c h t i g k e i t

Haushaltsausgleich im Sinne 
der intergenerativen Gerechtigkeit

in den beratungen der innenminister-
konferenz zur reform des Gemeinde-
haushaltsrechts hat die Frage der inter-

generativen Gerechtigkeit im sinne einer 
nachhaltigen Finanzwirtschaft eine nicht 
unwesentliche rolle gespielt. um diese 
Gerechtigkeit zu gewährleisten, muss die 
Kommune dauerhaft einerseits über die 
erforderlichen personellen und sachlichen 
ressourcen verfügen, andererseits darf sie 
durch dauerhafte Verpflichtungen nicht so 
stark eingeengt sein, dass keine finanziel-
le bewegungsmöglichkeit mehr gegeben 
ist. Das Prinzip der intergenerativen Ge-
rechtigkeit war ein wesentlicher Grund für 
die umsetzung des ressourcenverbrauchs-
konzepts in das neue haushaltsrecht. 

Dabei ist der Aspekt der nachhaltigkeit 
keineswegs neu. Das Postulat der stetigen 
Aufgabenerfüllung, das auch im herkömm-
lichen haushaltsrecht verankert war, ver-
langte eine haushalts- und Wirtschafts-
führung jeder Kommune, die es ihr er-
laubte, ihren Aufgaben auf Dauer nachzu-
kommen. Während im unternehmerischen 
bereich der Erhalt des unternehmens und 
seiner substanz im sinne einer nachhal-
tigen strategie im Vordergrund steht, be-

zog sich bereits das bisherige kommunale 
haushaltsrecht über die institution Kom-
mune hinaus auf die eigentliche Aufgaben-
erfüllung.

Allerdings wurde die dafür erforder-
liche dauerhafte finanzielle leistungsfä-
higkeit – etwas vergröbert formuliert – an 
der Fähigkeit der Kommune bemessen, 
nach bestreitung aller Ausgaben auch 
noch die notwendige tilgung zu leisten. Di-
es sollte zumindest über den Finanzpla-
nungszeitraum, d. h. auch für weitere drei 
Jahre gewährleistet sein. Aus welchen mit-
teln die tilgung jedoch erfolgte – aus dau-
erhaften Überschüssen im Verwaltungs-
haushalt, einmaligen Zuflüssen von 
landeszuschüssen, der Veräußerung von 
Vermögen oder dem Verzicht auf bauliche 
unterhaltung –, war in dem Konzept im 
Grundsatz unerheblich.

Der Haushaltsausgleich  
in der Doppik

in der Doppik gestalten sich die Zusam-
menhänge indessen anders. Der haus-
haltsausgleich orientiert sich je nach lan-
desregelung an zwei oder drei Kriterien:

Die kommunale Haushaltsführung soll nicht nur wirtschaftlich sein, sondern auch nachhaltig  

und für nachfolgende Generationen gerecht gestaltet werden. Wie weit die Doppik dabei  

ein Instrument sein kann, ist eine Frage. Wie Kommunen es schaffen können, bei einem  

zunehmenden Aufgabenspektrum über die dafür notwendige Finanzausstattung zu verfügen,  

muss in diesem Zusammenhang aber auch geklärt werden.

Doppik zwischen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit

dem Ausgleich des Ergebnishaushalts
(dem Ausgleich des Finanzhaushalts)
dem Überschuldungsverbot

maßgeblich ist zunächst der Ausgleich des 
Ergebnishaushalts, in den der ressourcen-
verzehr in Form von Abschreibungen Ein-
gang findet. Zugleich werden in der regel 
investitionsbezogene Finanzierungsmittel 
wie beiträge und Zuschüsse nicht einmalig 
veranschlagt, sondern als sonderposten 
gebildet und analog zu den Abschreibun-
gen aufgelöst. ressourcenverzehr und 

n

n

n
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spezifische Finanzierungsbeiträge wer-
den mithin über die lebensdauer eines 
Objekts verteilt. Zum Zweiten kennt das 
neue haushaltsrecht aber auch das Über-
schuldungsverbot, d. h., das Vermögen 
darf die Verbindlichkeiten nicht unter-
schreiten; das kann mit hilfe der nun-
mehr aufzustellenden bilanz auch ent-
sprechend abgebildet werden. Die bisher 
durchaus gängige Praxis, den haushalts-
ausgleich notfalls durch Vermögensver-
äußerung sicherzustellen, wird dann zu-
mindest offensichtlich. 

Das führt zu einer wichtigen Erkennt-
nis: stehen Abschreibungen oder Veräuße-
rungen keine entsprechenden investiti-
onen im bestand oder durch neuanlagen 
gegenüber, sinkt das kommunale Anlage-
vermögen kontinuierlich. Das ist, für sich 
genommen, noch kein Verstoß gegen das 
nachhaltigkeitsprinzip, da der umfang des 
kommunalen Vermögens bei gleicher Auf-
gabenerfüllung sehr unterschiedlich aus-
fallen kann. so ist es möglich, die Aufga-
benerfüllung Dritten zu übertragen oder 
Anlagen nicht selbst zu errichten, sondern 
z. b. zu mieten. hinzu kommt, dass im Zu-
ge des demographischen Wandels Vermö-
gensgegenstände möglicherweise nicht 
mehr in der bisherigen struktur und men-
ge benötigt werden. bei gleichbleibenden 
Verbindlichkeiten allerdings droht der 
Kommune die Überschuldung; ein länger-
fristiger oder gar dauerhafter Vermögens-
verzehr dürfte daher die Fähigkeit der 
Kommune, ihren Aufgaben noch nachzu-
kommen, ernsthaft in Frage stellen. Das 
war bislang nicht zu erkennen – erst mit 
dem neuen haushaltsrecht lassen sich die-
se Zusammenhänge unmittelbar aus dem 
Jahresabschluss ablesen.

Nachhaltigkeit für das  
gesamte Rechnungswesen

Die beurteilung der intergenerativen Ge-
rechtigkeit kommunaler Finanzpolitik 
bleibt jedoch nicht auf die Einhaltung des 
(neuen) haushaltsausgleichs beschränkt. 
Weniger beachtet wird, dass andere As-
pekte einer nachhaltigen Finanzpolitik in 
der bilanz bzw. im Anhang und im lage-/
rechenschaftsbericht zu finden sind. mit 
dem Ausweis von rückstellungen für Ver-

bindlichkeiten der Zukunft, insbesondere 
für Pensionsverpflichtungen, wird deut-
lich, ob und in welchem umfang die kom-
munale Finanzwirtschaft in der Folgezeit 
belastet wird. mit dem Ausweis auf der 
Passivseite der bilanz „binden“ die rück-
stellungen gleichermaßen kommunales 
Vermögen. Auch wenn eine Zuordnung von 
Vermögenswerten zu spezifischen rück-
stellungen nicht möglich ist, wird doch 
deutlich, inwieweit kommunales Vermö-
gen überhaupt (theoretisch) disponibel 
sein kann. Weitere hinweise bieten im Üb-
rigen der Anhang und der lage-/rechen-
schaftsbericht im hinblick auf nicht unmit-
telbar zu quantifizierende und/oder nicht 
mit hinreichender sicherheit zu bestim-
mende belastungen oder risiken. Dazu 
zählen z. b. haftungsübernahmen oder 
Garantieerklärungen ebenso wie die mög-
liche Volatilität der Gewerbesteuererträge 
aufgrund branchenspezifischer risiken.

schließlich soll noch ein blick in die 
Zukunft geworfen werden. Die Gesamtla-
ge des „Konzerns Kommune“ wird durch 
den Gesamtabschluss dargestellt, der in 
nordrhein-Westfalen als erstem bundes-
land ab 2010 vorzulegen ist. Die in der 
Vergangenheit ebenfalls aus dem haus-
halt unmittelbar nicht erkennbare lösung 
kommunaler Finanzprobleme durch die 
schleichende Auszehrung des Eigenkapi-
tals kommunaler unternehmen wird mit 
dem Gesamtabschluss dokumentiert. 
Welche Differenzen zwischen dem Ergeb-
nis des Kernhaushalts und dem Ergebnis 
des „Konzerns“ bestehen können, zeigen 
im Übrigen entsprechende Übersichten, 
die der schwedische Kommunalverband 
für seine mitglieder seit einiger Zeit zur 
Verfügung stellt. 

Die für die Doppik maßgeblichen rege-
lungen lassen die beurteilung intergenera-
tiver Gerechtigkeit zwar zu, gewährleisten 
aber keine nachhaltige Finanzwirtschaft. 
Dies ist – abgesehen von den eigenen An-
strengungen der Kommunen – nur mög-
lich, wenn Aufgabenanforderungen und Fi-
nanzausstattung miteinander in Einklang 
stehen. Die Erkenntnisse aus der Doppik 
könnten aber durchaus den nötigen Druck 
auf bund und länder ausüben, damit man 
sich dort endlich der Frage einer aufgaben-
angemessenen Finanzierung stellt! l

G e n e r a t i o n e n g e r e c h t i g k e i t

Innenministerkonferenz:

Informationen zum  
Haushaltsausgleich

Die innenministerkonferenz (imK) 
hat sich auf den Grundsatz geei-
nigt, dass ein kommunaler 

haushaltsausgleich erreicht ist, wenn 
der Ergebnishaushalt unter berücksich-
tigung eventueller Fehlbeträge aus Vor-
jahren im bezug auf die gesamten Er-
träge und Aufwendungen ausgeglichen 
ist. Optional kann der haushaltsaus-
gleich auch im rahmen eines stufen-
konzepts geregelt werden. sofern ein 
Ausgleich nicht möglich ist, empfiehlt 
die imK die Auflage eines haushaltssi-
cherungs- oder haushaltskonsolidie-
rungskonzepts. Alle länder haben fest-
gelegt, dass der Ergebnishaushalt zur 
beurteilung des haushaltsausgleichs 
herangezogen wird. Drei länder – me-
cklenburg-Vorpommern, rheinland-
Pfalz und thüringen – haben auch Kri-
terien für den Finanzhaushalt festge-
legt, an denen ein Ausgleich des haus-
halts zu messen ist. Alle länder ha-
ben ein abgestuftes Verfahren zur her-
leitung des haushaltsausgleichs im-
plementiert, wie es von der imK emp-
fohlen wurde. Dabei sind jedoch län-
derspezifisch unterschiedliche rege-
lungen getroffen worden. im bezug auf 
den Ergebnishaushalt leiten acht län-
der – bayern, mecklenburg-Vorpom-
mern, nordrhein-Westfalen, rhein-
land-Pfalz, saarland, sachsen-Anhalt, 
schleswig-holstein und thüringen – 
den haushaltsausgleich zunächst vom 
gesamten Ergebnishaushalt ab. Drei 
länder – brandenburg, hessen und 
sachsen – haben als erstes Kriterium 
lediglich das ordentliche Ergebnis im 
blick; das land niedersachsen betrach-
tet ordentliches und außerordentliches 
Ergebnis getrennt und gleichberechtigt 
auf einer ersten stufe des haushalts-
ausgleichs. Weitere infos unter:  
http://doppikvergleich.de/
rechtsvergleich-doppik/haus-
haltsausgleich.html
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Reform der Ressourcen-
steuerung auf Staatsebene

im „Windschatten“ der Finanzkrise 
scheint der bund nach einer Phase 
der reformresistenz von einem bis-

her nicht gekannten reformeifer erfasst 
zu sein. neben der reform des Art. 115 
GG (Einführung einer schuldenbremse), 
der Verabschiedung eines Public Kodex 
für die bundesbeteiligungen, gehören 
vor allem die beiden im Folgenden skiz-
zierten maßnahmen dazu.

Das Haushaltsgrundsätze
modernisierungsgesetz

mit der Verabschiedung des haushalts-
grundsätzemodernisierungsgesetzes 
(hGrGmoG) wurde für das rechnungs-
system auf staatsebene ein Options-
modell geschaffen. Ausgelöst durch die 
internationalen Entwicklungen, durch 
die reforminitiativen deutscher Kom-
munen und der länder hamburg und 
hessen sowie durch die Kritik der Wis-
senschaft und des bundesrechnungs-
hofes am kameralen rechnungssystem, 
wurde ein grundlegender Wandel ein-

geleitet: Die bisherige Verpflichtung, 
bei einer umstellung auf die Doppik 
parallel die Kameralistik fortzuführen, 
ist aufgehoben worden (§ 1a Absatz 1 
satz 1 hGrGmoG). 

Es besteht nunmehr die Wahlmög-
lichkeit zwischen der Kameralistik, der 
erweiterten Kameralistik, der Doppik, 
aber auch von mischformen aus diesen 
systemen. Diese systeme können für 
die rechnungslegung und/oder die 
haushaltsplanung zur Anwendung kom-
men. Zusätzlich kann der haushalt – in 
Abkehr von der reinen titelorientierung 
– als Produkthaushalt konzipiert sein. 
mit dieser Vielzahl der im Ermessen der 
einzelnen länder und des bundes lie-
genden Wahlmöglichkeiten der staatli-
chen rechnungssysteme beginnt eine 
neue reformphase. Zugleich wird damit 
aber auf absehbare Zeit ein einheit-
liches öffentliches haushalts- und rech-
nungswesen in Deutschland ausge-
schlossen – bisher ein wesentliches 
merkmal eines einheitlichen staatswe-
sens (auf basis der Kameralistik).

Trotz der Reform des Haushaltsgrundsätzegesetzes und einiger neuer Instrumente hält die  

staatliche Verwaltung einschließlich der Bundesebene ganz überwiegend an der Kameralistik 

fest. Damit wird auf absehbare Zeit ein einheitliches Haushalts- und Rechnungswesen in  

Deutschland ausgeschlossen. Gleichwohl werden das neue Haushaltsrecht und das Feinkonzept 

einer „Modernen Kameralistik“ des Bundes die Reformentwicklung und die Diskussion um den 

Bedarf eines einheitlichen Haushalts- und Rechnungswesens neu beleben. 

Trotz neuer Instrumente bisher keine Abkehr von der Kameralistik

R e s s o u r c e n s t e u e r u n g

Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich Budäus  
war bis Ende 2007 Inhaber des 
Lehrstuhls Public Management an 
der Universität Hamburg 

Jun.-Prof. Dr. Dennis Hilgers  
ist an der Fakultät für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der  
Universität Hamburg tätig
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mit der institutionalisierung des Opti-
onsmodells richtet das hGrGmoG die 
„staatliche Doppik“ streng am hGb aus. 
spezifika öffentlicher Organisationen fin-
den so gut wie keine berücksichtigung. 
Zwar hat die standardisierung einen hohen 
Wert an sich, die allerdings keine aus-
schließliche Ausrichtung am hGb rechtfer-
tigt. inwieweit das neu geschaffene standar-
disierungsgremium (§ 49 Abs. 1 hGrGmoG) 
– ohne Einbeziehung unabhängiger Fach-
experten und der reformerfahrungen der 
Kommunen – diese Fehlentwicklung korri-
gieren kann, bleibt abzuwarten. 

Moderne (erweiterte)  
Kameralistik 

mit der Verabschiedung eines „Feinkon-
zepts einer erweiterten Kameralistik“ hat 
sich die bundesregierung auf absehbare 
Zeit für ein gemischtes system aus Kame-
ralistik und wesentlichen Elementen der 
„staatlichen Doppik“ entschieden. Es soll 
trotz beibehaltung der kameralen Grund-
orientierung ergebnis- und ressourcenori-
entiert ausgerichtet werden. Es gibt in Zu-
kunft einen produktorientierten haushalt, 
der entsprechend der Kameralistik in Ge-
samtplan und Einzelpläne unterteilt ist, 
deren Kapitel aus ministerien (01), Politik-
feldern/Programmen/transfers (02) und 
aus nachgeordneten bereichen (03) be-
stehen. Jedes Kapitel soll künftig ein oder 
mehrere „mit kameralen Ausgaben do-
tierte“ Produkte besitzen. Einzelplan- 
und/oder kapitelübergreifende Produkte 
soll es aus verrechnungstechnischen 
Gründen nicht geben. so ist für das Kapi-
tel 01 (ministerium) entsprechend auch 
nur ein Produkt („Produktgestaltung/Auf-
sicht“) vorgesehen. Für Kapitel 03, die 
nachgeordneten bereiche (behörden), soll 
einer behörde möglichst ein Produkt zu-
geordnet werden. bei dieser stark an der 
bestehenden Organisationsstruktur aus-
gerichteten Programm-/leistungsstruktur 
muss die Praxis zeigen, ob jene Probleme 
gelöst werden, die frühere Ansätze eines 
programmorientierten haushalts (Plan-
ning Programming budgeting system – 
PPbs) in den 1970er Jahren auf bundese-
bene haben scheitern lassen. Zusätzlich 
vorgesehen ist eine zweimalige unterjähr-

liche externe berichterstattung über „mit-
telabfluss, ressourcenverbrauch und 
Kennzahlenerreichung“.

Ein weiteres Kernelement der „mo-
dernen Kameralistik“ ist eine flächen-
deckende Kosten-leistungs-rechnung 
(Klr) in allen behörden des bundes. Die 
Probleme dabei liegen in den bekannten 
schwierigkeiten und in der intranspa-
renz der Überleitung kameraler haus-
haltsdaten (Geldverbrauch) in Kosten-
daten (ressourcenverbrauch) sowie in 
der leistungserfassung und -messung. 

Für die Vermögensrechnung gelten 
die standards der „staatlichen Doppik“. 
Es sollen ein der realität entsprechendes 
bild über Vermögen und schulden gege-
ben und die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, den ressourcenver-
brauch vollständig zu erfassen. Warum 
allerdings auf eine notwendige rech-
nungsabgrenzung, auf einen – zumin-
dest perspektivischen – Gesamtab-
schluss (Konzernabschluss) und einen 
lagebericht verzichtet wird, ist wenig ein-
leuchtend. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn transparenz über die „maßgeb-
lichen Vermögenswerte und schulden“ 
geschaffen werden soll und zugleich die 
strenge Orientierung der „staatlichen 
Doppik“ am hGb durch das hGrGmoG zu-
grunde gelegt wird. Der Verzicht auf ei-
nen Konzernabschluss schließt system-
bedingte Fehlinformationen politisch-ad-
ministrativer Entscheidungsträger und 
der Öffentlichkeit über die tatsächlichen 
schulden auch in Zukunft nicht aus, wie 
sie z. b. im Zusammenhang mit der um-
buchung der schulden des Erblastentil-
gungsfonds im Frühjahr 2009 erfolgte.

Es bleibt die Frage, warum der bund 
auf die Doppik – selbst als Perspektive 
– zugunsten eines vergleichsweise un-
systematischen und hochkomplexen 
Konzepts verzichtet hat. Der Einfüh-
rungs- und Koordinationsaufwand für 
eine „doppische“ Vermögensrechnung 
und eine flächendeckende Klr unter 
beibehaltung der Kameralistik dürfte 
jenen für das geschlossene system der 
integrierten Verbundrechnung auf ba-
sis der Doppik bei weitem überschrei-
ten. Die vorgelegte Wirtschaftlichkeits-

analyse zugunsten der „modernen Ka-
meralistik“ kann hier nicht überzeugen. 
mittel- und langfristig wird auch der 
bund sich den internationalen Entwick-
lungen und harmonisierungsbedarfen 
nicht entziehen können. Vor diesem 
hintergrund stellt die jetzige lösung – 
analog zur Verschiebung der lösung 
des schuldenproblems in die Zukunft – 
eher einen kostenintensiven umweg 
zur Doppik dar.

insgesamt lässt sich feststellen, 
dass der bund sich bemüht, das im 
letzten Jahrzehnt aufgestaute reform-
defizit im umgang mit öffentlichen res-
sourcen in jüngster Zeit durch intensive 
Anstrengungen abzubauen. Ob die neu-
en instrumente, verfügbaren informati-
onen und neuen techniken trotz der 
grundsätzlichen beibehaltung der Ka-
meralistik auch zu einem umdenken 
und einer Verhaltensänderung führen 
und sich damit tatsächlich die derzei-
tige situation wesentlich verbessern 
wird oder ob es sich lediglich um einen 
relativ wirkungslosen reformaktionis-
mus handelt, bleibt abzuwarten. l

R e s s o u r c e n s t e u e r u n g

Das Berliner Manifest
Ausgehend von den Ergebnissen des Projekts zum 
Vergleich des doppischen kommunalen haushalts-
rechts, hat Prof. Dr. Dr. h. c. Dietrich budäus für die 
Projektträger einen Ausblick auf die Entwicklung 
des öffentlichen haushalts- und rechnungswesens 
in Deutschland gewagt. Das manifest wurde anläss-
lich einer Veranstaltung am 4. mai 2009 in berlin 
vorgestellt. Es kann kostenfrei heruntergeladen wer-
den unter http://doppikvergleich.de.
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Ziele und Kennzahlen –  
bekannt und doch unterschätzt

Zwei sätze, denen man in der kom-
munalen Wirklichkeit immer wieder 
begegnet, sind: „in meiner Verwal-

tung kenne ich mich bestens aus“ und 
„Durch die vielen landes- und bundesge-
setze habe ich überhaupt keine Gestal-
tungsspielräume.“

Zu fragen ist, ob diese Auffassung – 
gute Kenntnis des Gegebenen bei gleich-
zeitig mangelndem Gestaltungsspiel-
raum – einer kritischen bewertung 
standhält. Zweifel sind erlaubt, zeigen 
doch beispiele immer wieder, dass bei 
gleicher Gesetzesgeltung die leistungs-
erstellung für bürger/innen durchaus 
nicht gleich sein muss. Die Ausgabe von 
Personalausweisen ist eine vorgege-
bene leistung der Kommune. Die Warte-
zeit für bürger/innen ist im schnitt ein-
grenzbar. Auch wenn die Wartezeit im 
Gesetz nicht ausgewiesen ist, so ist sie 
für die bürger/innen keinesfalls unwe-
sentlich und bedarf deshalb einer ma-
nagementleistung. interkommunale 
(Kennzahlen-)Vergleiche zeigen dazu 
immer wieder unterschiede auf. Ein tri-
viales beispiel zweifellos, aber derartige 
könnten viele genannt werden. und wer 
glaubt, nur durch eine „gefühlte“ bewer-
tung der Ergebnisse seiner Arbeit erfolg-
reich führen zu können, ist – vorsichtig 
gesagt – auf dem holzweg. 

mehrere Gründe sprechen dafür, die 
Gestaltung kommunaler Aktivitäten mit-
tels Zielen (und Kennzahlen) in Zukunft 
stärker zu untermauern: 

Leistungsprofil: Kommunen stehen 
nicht erst seit den Auswirkungen des 
demographischen Wandels im Wett-
bewerb um bürger/innen und unter-
nehmen. sie benötigen deshalb ein 
attraktives Profil. Dazu bedarf es kla-
rer, rationaler und interessanter Ziele. 
Forciert man die Attraktivität für seni-
oren/innen oder die für junge Familien, 
oder verfolgt man beides? und was ist 
bezahlbar? nur wer weiß, wohin er will, 
kann die erforderlichen ressourcen zur 
Zielerreichung vernünftig planen. 
Finanzielle Ressourcen: Die Knappheit 
der Finanzmittel ist ein weiteres ge-
wichtiges Argument für die Entwicklung 
zielgenauer kommunaler leistungen, 
deren Zielerfüllung regelmäßig syste-
matisch beobachtet wird. „Wer vieles 
bietet, wird jedem etwas bieten“ – das 
klingt zwar überzeugend, aber ist es 
auch erfolgreich und bezahlbar? 
Politik und Ziele – ein schwieriges 
Verhältnis: langfristige Ziele in der 
Politik zum maßstab des handelns zu 
erheben und zur Geltung zu bringen 
gehört nach den Erkenntnissen des 
millennium-Projekts zu den aktuell 

n

n

n

Kommunalpolitiker/innen und Verwaltungen schauen im Haushalt vor allem auf die  

Finanzzahlen. Eine Orientierung an Zielen und Kennzahlen bei der Aufgabenerfüllung  

findet – aus unterschiedlichen Gründen – bisher nur eingeschränkt oder gar nicht statt.

Mehr Orientierung und Transparenz bei der Aufgabenerledigung

Z i e l e + K e n n z a h l e n

Günter Tebbe  
ist Berater bei der  
Bertelsmann Stiftung

Manfred Pook  
ist Programmbereichsleiter  
Finanzmanagement KGSt

größten herausforderungen. Das um-
gehen mit Zielen „im Kleinen“ fördert 
deshalb die chancen, Ziele insgesamt 
und langfristige Ziele stärker als bisher 
im politisch-administrativen system zu 
verankern. 
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Gleichgelagerte Rechtsentwicklung: 
haushaltsrecht und tarifrecht haben 
fast zum gleichen Zeitpunkt eine par-
tiell gleichgerichtete Entwicklung ge-
nommen. Der tVöD sieht zumindest 
dem Grunde nach leistungsentgelte 
auf der basis von Zielvereinbarung 
und Erfüllungskontrolle vor. Das neue 
haushaltsrecht der Kommunen regelt 
mehrheitlich, dass Ziele und Kenn-
zahlen zur Gestaltung von Planung, 
steuerung und Erfolgskontrolle ge-
nutzt und in den teilergebnishaushal-
ten/teilergebnisplänen ausgewiesen 
werden sollen. Der modernisierungs-
wille öffentlicher Verwaltung tritt deut-
lich zutage. 

befänden wir uns in der situation der 
70er Jahre, wäre angesichts der neuen Er-
kenntnisse und rechtsentwicklungen Eu-
phorie naheliegend: Die damaligen neu-
en Planungsaktivitäten (Planning Pro-
gramming budgeting system [PPbs], nut-
zen-Kosten-Analysen, stadtentwicklungs-
planung) setzten auf die rationalität im 
Erkennen und handeln der politischen 
institutionen. heute – nach steuerungs-
modell- und ressourcenverbrauchs-
konzept-Diskussion – wissen wir: die 
umsetzung der Konzepte hat ihr eigenes 
Gewicht, die Kommunikation der Akteure 
untereinander und mit ihrem Publikum 
ist nicht nur schönes beiwerk. 

Ziele entfalten vor allem Kraft, wenn 
sie operationalisiert werden. Kennzahlen 
sind das mittel dazu. Finanzkennzahlen 
bilden lediglich die finanzielle leistungs-
fähigkeit ab, sie sagen im Allgemeinen 
nichts darüber aus, welche Vorhaben ei-
ne Kommune sich vorgenommen hat und 
ob die durch Ziele und maßnahmen an-
gestrebten Wirkungen auch erreicht wer-
den. Dazu bedarf es Kennzahlen, die auf 
die sach- und Finanzziele der Kommune 
bezug nehmen und die Erreichung der 
Zielgruppen kommunaler leistungen, 
mengen, Qualitäten, standards und Kos-
ten wiedergeben. beim oben genannten 
Ziel, eine Kommune für junge Familien at-
traktiv zu machen, bietet es sich unter 
anderem an, entsprechende Wohnge-
biete auszuweisen, ein gutes Angebot an 
Kindertagesstätten vorzuhalten und die 
bedeutung als schulstandort zu erhöhen. 

n Als Kennzahlen auf der umsetzungsebe-
nen kommen zum beispiel der Prozent-
satz der Kindertagesstättenplätze in re-
lation zur Zahl der Kinder in der entspre-
chenden Altersgruppe und die definierte 
Ausstattung der schulen (Ganztagsbe-
trieb in relation zu den schülerzahlen 
usw.) in Frage – und letztlich die Frequen-
tierung der Angebote. steigt die Anzahl 
junger Familien? Erst diese gesamte Ent-
scheidungskette hinsichtlich der Zieler-
reichung – von der Formulierung pro-
blem- und lösungsadäquater Ziele über 
das herunterbrechen auf geeignete maß-
nahmen und die bereitstellung der dafür 
erforderlichen ressourcen bis hin zum 
controlling – zeichnet eine professionell 
geführte Kommune aus. Die Entscheider 
erhalten damit wichtige informationen 
für die steuerung und haben die chance 
zur nachjustierung, wenn bei der Zielde-
finition oder der umsetzung Probleme 
auftreten. Politik hat einen Anspruch dar-
auf, durch ein gutes berichtswesen über 
die umsetzung der rats-/Kreistagsbe-
schlüsse informiert zu werden. Das neue 
haushaltsrecht greift diesen informati-
onsbedarf auf. 

Wer sich an Zielen und Kennzahlen 
orientiert, kann in die „skandalisie-
rungsfalle“ von parteipolitischer Dar-
stellung und medienöffentlichkeit gera-
ten. An der Erreichung von Zielen ge-
messen zu werden kann manchmal auch 
die Wiederwahl gefährden, obwohl sach-
lich die Gründe für Ziele mit Augenmaß 
oder auch für das nichterreichen gut er-
klärt werden können. Demgegenüber 
haben die bürger/innen aber Anspruch 
auf information. Damit dient Führung 
mit Zielen insbesondere auch der poli-
tischen Kultur in den Kommunen, kann 
zu mehr Professionalität führen und 
stärkt die bürger/innen in ihrem recht, 
die von ihnen gewählten Personen auch 
wirksam kontrollieren zu können. Poli-
tische Glaubwürdigkeit kann nur durch 
transparenz gesichert oder wiederher-
gestellt werden! Kommunen, die nach 
diesen Kriterien geführt werden, haben 
die chance, eine effektive und effiziente 
Politik umzusetzen und zudem das kom-
munale leben nachhaltig und zukunfts-
fähig zu gestalten. l

Z i e l e + K e n n z a h l e n

Ziele und Kennzahlen:

Informationen zur  
kommunalen Steuerung

Die innenministerkonferenz 
(imK) hat 2003 in der no-
vellierung des Gemeinde-

haushaltsrechts auch die Verbes-
serung der kommunalen steuerung 
beabsichtigt. unter anderem sol-
len durch das neue haushaltsrecht 
möglichkeiten eröffnet werden,
n   mit der Output-Orientierung der 

Verwaltungsleistungen in Pro-
duktform für Zielvereinbarungen 
eine Grundlage zu schaffen

n   Kennzahlen über Kosten und 
Qualität der Verwaltungsleistun-
gen als information für die Ver-
waltungssteuerung zu entwickeln

n   ein berichtswesen – auch unter-
jährig – über die Erreichung der 
leistungsziele als steuerungs-
instrument zur unterstützung der 
dezentralen ressourcenverant-
wortung innerhalb der Verwal-
tung und gegenüber dem rat 
aufzubauen

Dazu hat der leittext der „Gemein-
dehaushaltsverordnung-Doppik“ 
der imK einen rahmen gesteckt. Die 
meisten länder folgen grundsätz-
lich dieser Empfehlung zur Einbin-
dung von produktorientierten Zielen 
und Kennzahlen in die kommunalen 
doppischen haushalte. Jedoch ha-
ben sich unterschiede hinsichtlich 
der intensität der rechtsbindung er-
geben. Die Ausführung dieses Pla-
nungsgrundsatzes, über strate-
gische Zielbildung zu operativen 
Zielen zu gelangen und zu diesen 
Zielen abgestimmte Kennzahlen zu 
bilden, die über die Zielerreichung 
informieren, obliegt der Verantwor-
tung der Kommunen im rahmen ih-
rer kommunalen selbstverwaltung. 
Weitere infos dazu im internet unter 
http://doppikvergleich.de/rechts-
vergleich-doppik/ziele-und-kenn-
zahlen.html
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Auch baden-Württemberg stellt 
um. Das nKhr, wie das neue 
haushalts- und rechnungswesen 

hierzulande abgekürzt wird, wird mit ei-
ner Übergangsfrist bis 
2016 eingeführt. noch 
sind es nur wenige, zu-
meist größere städte 
und Gemeinden, die im 
Vorgriff auf das kommen-
de haushaltsrecht ein 
haushalts- und rech-
nungswesen auf dop-
pischer basis eingeführt 
h a b e n .  Vo r  a l l e m 
kleinere Gemeinden ver-
halten sich zögerlich – 
auch aus der befürch-
tung heraus, mit dem 
vorhandenen Personal 
die umstellung nicht be-
wältigen zu können.

Die hochschule ludwigsburg trägt 
dieser Entwicklung dadurch rechnung, 
dass in den regelvorlesungen neben 
Kursen zur Kameralistik schwerpunkt-
mäßig das neue recht gelehrt wird. Die 
hochschule versteht sich aber auch als 
wissenschaftliches Dienstleistungsun-
ternehmen für den gesamten öffent-
lichen sektor, verbunden mit dem An-
spruch, berufsfertige Absolventen he-
ranzubilden.

Das Projekt benningen entstand aus 
der wissenschaftlichen neugier heraus, 
ob acht studierende – nach zwei semes-
tern studium im studiengang innenver-
waltung theoretisch gut vorbereitet – es 
schaffen, in einer kleinen überschau-
baren Gemeinde von 5.000 Einwohnern 
innerhalb eines Praktikums von drei mo-
naten, bei null beginnend und im Grun-
de auf sich selbst gestellt, eine inventur, 
eine Vermögensbewertung und letztlich 

eine Eröffnungsbilanz nach neuem 
haushaltsrecht aufzustellen.

Ziel war einerseits, die studierenden 
mit einem eigenständig zu planenden 

und durchzuführenden, dazu anspruchs-
vollen praxisbezogenen Projekt zu be-
trauen und so die Verbindung von theo-
retischem Fachstudium und anwen-
dungsbezogener Praxisphase auf ein 
völlig neues Qualitätsniveau zu heben. 
Andererseits sollten gerade die 

kleineren Kommunen ermutigt werden, 
sich – auch mit hilfe der studierenden 
der hochschule im Praxisjahr – rascher 
dem umstellungsprozess zu nähern, als 
dies bisher der Fall war. Das landeswei-
te interesse von Presse und sWr-Fernse-
hen sowie die Anwesenheit von über 
250 Praktikern aus ganz baden-Würt-
temberg bei der dreistündigen Ab-
schlusspräsentation der studierenden 
in der benninger Kelter bewies, dass di-
ese Ziele erreicht wurden.

Aus der benninger Projektgruppe 
wurden mittlerweile tutoren für nachfol-

ge-Projektteams. Der 
hochschule liegen Anfra-
gen etlicher Kommunen 
vor, die ein ähnliches 
Projekt mit studierenden 
durchführen wollen. 
Auch die nachfrage der 
studierenden nach der 
teilnahme an solchen 
Projekten steigt. Aktuell 
arbeitet ein Projektteam 
an der Eröffnungsbilanz 
von Krautheim, ebenfalls 
einer 5.000-Einwohner-
Gemeinde in der nähe 
von heilbronn.

Das benningen-Pro-
jekt wird ebenfalls fort-

geführt. Überzeugt vom Erfolg des Kon-
zepts, zieht bürgermeister Warthon den 
umstellungsprozess um Jahre vor. Eine 
neue Projektgruppe der hochschule lud-
wigsburg wird 2010 an der Einführung 
der neuen software und des neuen 
haushaltsplans arbeiten.

Doppik-Umstellung:

Das Benningen-Projekt  
der Hochschule Ludwigsburg
Die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik stellt vor allem für kleine und 
mittlere Kommunen eine vermeintliche Hürde dar. Das Beispiel der baden-württem-
bergischen Gemeinde Benningen könnte Vorbild für andere Kommunen sein.

P r a x i s b e r i c h t

Zukunftsfähiges Wirtschaften
Die broschüre informiert über zukunftsfähiges 
Wirtschaften in einem demokratischen Gemein-
wesen auf der basis vergleichbarer doppischer 
haushalte. mit dieser Veröffentlichung wollen 
bertelsmann stiftung und KGst nicht nur die zen-
tralen Punkte des neuen kommunalen haushalts- 
und rechnungswesens darstellen, sondern Kom-
munen auch zum mitwirken anregen. Die broschü-
re kann bei der bertelsmann stiftung, Alexandra 
Dordevic, E-mail: alexandra.dordevic@bertels-
mann-stiftung.de, angefordert werden.
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Transparenz durch den  
kommunalen Gesamtabschluss

mit der umsetzung der Empfeh-
lungen der innenministerkon-
ferenz (imK) zum neuen dop-

pischen haushalts- und rechnungswe-
sen wurden die doppisch buchenden 
Kommunen zu einer Konsolidierung von 
Kernhaushalt und ausgegliederten 
kommunalen Einrichtungen und unter-
nehmen verpflichtet. Ziel war dabei die 
Verbesserung des Gesamtüberblicks 
über Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Der erläuternde begleittext zur 
imK-Empfehlung sprach sogar von einer 
rückgewinnung des Überblicks. Ange-
sichts des enormen Aufwands für die 
kommunale Konsolidierung darf dies 
aber nicht alles sein. Eine Aufwertung 
des Gesamtabschlusses durch weitere 
steuerungsorientierte instrumente ist 
notwendig.

Die Empfehlung der imK zu einem 
konsolidierten kommunalen Gesamtab-
schluss war eine logische Folge und ei-
ne Absicht der Einführung des kauf-
männischen rechnungsstils bei Kom-
munen. Alle länder sind inzwischen 
den imK-Empfehlungen gefolgt und ha-
ben regelungen geschaffen, die neben 
dem Jahresabschluss für Kernverwal-
tungen einen kommunalen konsoli-

dierten Jahresabschluss mit den konso-
lidierten bestandteilen Ergebnisrech-
nung, bilanz, Finanzrechnung und be-
richt vorschreiben.

Gesamtabschluss für  
den Konzern Kommune

mit blick auf den „Konzern“ Kommune ist 
auf den insbesondere bei Funktionalre-
formen zitierten Grundsatz der Einheit 
der Verwaltung hinzuweisen. Dieser 
Grundsatz ist durch die jahrelange Aus-
gliederungswelle und die damit verbun-
dene „Atomisierung“ der Verwaltung be-
einträchtigt worden. Die kaufmännische 
Ausrichtung der Kernverwaltung in Pla-
nung und rechnung bietet nun die mög-
lichkeit, dieses Auseinanderdriften durch 
einen Gesamtabschluss auf doppischer 
Grundlage wieder zusammenzuführen. 

mit dem kommunalen Gesamtab-
schluss sollte neben seiner grundlegen-
den Aufgabe der rechenschaftslegung 
im sinne einer reinen informationsfunk-
tion ein konzernweites informations- und 
steuerungsinstrument geschaffen wer-
den. Denn den politischen und adminis-
trativen leitungsorganen auf der Ebene 
der Konzernmutter – der kommunalen 

Der kommunale Gesamtabschluss soll künftig wieder für eine größere Transparenz 

bei den kommunalen Finanzen sorgen. Darüber hinaus bietet das rechenschafts-

orientierte Instrument auch weitere Potentiale für die kommunale Steuerung, wenn 

weitere Instrumente mit dem Gesamtabschluss verbunden werden.

Rechenschafts- und steuerungsorientiertes Instrument für besseren Überblick

Prof. Dr. Jürgen Gornas
ist Professor am Institut für  
Verwaltungswissenschaft  
der Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg

Thomas Grieger 
ist Referent bei der KGSt 

G e s a m t a b s c h l u s s
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Gebietskörperschaft – muss stärker als 
bisher bewusst werden, dass sie nicht 
nur die Kernverwaltung sondern auch die 
verselbständigten Einheiten in ihrem 
Konzern als eine integrierte Gesamtheit 
zu führen und diese nach einheitlichen 
Grundsätzen zu steuern haben.

Abschluss mit  
Zukunftsperspektive

betrachtet man die imK-Empfehlungen 
und die dazu erlassenen regelungen 
der einzelnen bundesländer genauer, so 
wird deutlich, dass sich der Gesamtab-
schluss nicht nur auf die rechenschafts-
legung über die Wirtschaftsführung im 
abgelaufenen Kalenderjahr beschränkt, 
sondern auch die Gegenwart und Zu-
kunft des Konzerns „Gemeinde“ in öko-
nomischer, sozialer und ökologischer 
hinsicht adäquat darzustellen hat. Dazu 
soll insbesondere der Konsolidierungs-
bericht (Gesamtlagebericht) dienen. so 
sind im Gesamtüberblick dieses be-
richts informationen zur Erfüllung der 
kommunalen Aufgaben und des öffent-
lichen Zwecks gefordert, was sinnvoller-
weise nur auf der Grundlage von strate-
gischen und operativen Zielen mit zuge-
ordneten Kennzahlen für das politische 
und administrative handeln geschehen 
kann. Darüber hinaus erhält der Gesam-
tüberblick mit dem Ausblick auf künftige 
chancen und risiken eine explizit zu-
kunftsorientierte Dimension.

Zielgruppen für  
den Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss sollte aber nicht 
nur an politische und administrative lei-
tungsorgane gerichtet sein, sondern 
sollte auch der information sowohl der 
bürger/innen als auch von Dritten die-
nen. mit dem Gesamtabschluss werden 
erstmals die wirtschaftliche lage und 
das ökonomische und soziale Potential 
des kommunalen Konzerns in seiner Ge-
samtheit dargestellt. so bietet er infor-
mationen über das gesamte Vermögen 
und die gesamte Verschuldung – nicht 
nur über diejenige der Kernverwaltung – 
sowie informationen über alle getätig-

ten investitionen und über den erfolgs-
rechnerischen und finanziellen status 
des Gemeinwesens als Ganzen. 

Ergänzungen zum  
Gesamtabschluss

Damit der Gesamtabschluss seine Funk-
tionen der rechenschaftslegung sowie 
der information und steuerung best-
möglich erfüllen kann, bedürfen seine 
bestandteile einiger Ergänzungen. so 
sind in den Konsolidierungsbericht zu-
sätzliche informationen aufzunehmen, 
und zwar insbesondere zu den struktu-
ren und Entwicklungsaktivitäten, bezo-
gen auf die mitarbeiter/innen, und zur 
umsetzung einer  
Public corporate Go-
vernance bei den 
verselbständigten 
tochterorganisati-
onen im kommu-
nalen Konzern.

Ebenso erscheint 
es sinnvoll, den Kon-
solidierungsbericht 
um einen segment-
bericht in Anlehnung 
an iFrs 8 zu erwei-
tern. Ein solcher seg-
mentbericht hat für 
Konzerne einen groß-
en informationswert, 
die einen hohen Diversifizierungsgrad 
aufweisen und deren heterogene Ge-
schäftsfelder erheblichen risiko- und 
Erfolgsunterschieden  unterliegen, was 
für die Konzernstrukturen größerer städ-
te auf jeden Fall zutrifft. Jedem segment 
sind diejenigen Einrichtungen der Kern-
verwaltung und der verselbständigten 
tochterorganisationen zuzuordnen, die 
die Aufgaben bzw. Produkte dieses seg-
ments mit ihren leistungen abdecken. 
Diese Einrichtungen sind dort mit ihren 
Aufwendungen und Erträgen, finanziel-
len mitteln, Anlagevermögen etc. und 
mit ihren Zielen und Kennzahlen auszu-
weisen. nach welchen Kriterien diese 
segmente bzw. sparten zu bilden sind 
und inwieweit man sich dazu an den 
Produktbereichen des kommunalen 
haushalts orientieren könnte, bedarf ei-

ner näheren untersuchung  in eine seg-
mentberichterstattung ließe sich auch 
der kommunale beteiligungsbericht 
sinnvoll integrieren.

Strategisches Management 
als Basis

Der Gesamtabschluss verdeutlicht die 
notwendigkeit eines strategischen ma-
nagements mit einer strategischen Pla-
nung im mittelpunkt, die im sinne des 
Grundsatzes der Einheit der Verwaltung 
sowohl die Kernverwaltung als auch die 
verselbständigten tochterorganisati-
onen umfasst. Denn im Konsolidierungs-
bericht sind nicht nur Aussagen zur ist-

situation zu treffen, d. h. zur gegenwär-
tigen lage der Gemeinde, sondern auch 
zu ihrer künftigen Entwicklung und den 
dafür relevanten chancen und risiken. 
Ohne eine mehrjährige grundlegende, 
also strategische Planung als basissys-
tem lassen sich dazu keine brauchbaren 
informationen liefern. leider befindet 
sich die strategische steuerung, bezo-
gen auf die kommunale Kernverwaltung, 
gegenwärtig in keinem zufriedenstel-
lenden Zustand. soweit strategische 
Ziele genannt werden, zeichnen sich di-
ese durch weiche, in der regel nicht 
messbare Formulierungen aus, und von 
einer integration der operativen Pla-
nung – insbesondere des jährlichen 
haushaltsplans – in eine übergeord-
nete strategische Planung kann bislang 
keine rede sein.  l
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Finanzkennzahlen im  
interkommunalen Vergleich

Wo stehen die Kommunen mit ih-
rer haushalts- und Finanzpolitik 
im Vergleich zu ihren nachbar-

kommunen oder gemessen am bundes- 
und landestrend? steht die belastung der 
heutigen Generation mit Abgaben im Ein-
klang mit den angebotenen leistungen? 
Werden kommende Generationen eine 
Gemeinde vorfinden, die ihnen angemes-
sene leistungen anbietet, oder drohen 
das aktuelle Finanzgebaren und wach-
sende schuldenberge die teilhabechan-
cen der nachwelt aufzuzehren? Zu all die-
sen und vielen weiteren Fragen liefern in-
terkommunale Finanzkennzahlvergleiche 
wichtige informationen. 

Prämissen der  
Vergleichbarkeit

so verlockend die Potentiale von interkom-
munalen Finanzkennzahlenvergleichen 
auch sind, man muss einige Grundregeln 
beachten, damit nicht die berühmten Äp-
fel mit birnen verglichen werden. nur wenn 
diese Grundsätze bedacht werden, liefern 
die Daten präzise hinweise:

Die Aufgaben- und Ausgabenvertei-
lung zwischen einzelnen ländern und ih-
ren Kommunen unterscheidet sich. Ent-

sprechende Differenzen gibt es bei Finanz-
transfers von den ländern an die Kommu-
nen. Derartige Verzerrungen erschweren 
interkommunale Vergleiche, bei denen 
ländergrenzen überschritten werden. Da-
her sind sie im rahmen des Kommunali-
sierungsgrades zu berücksichtigen.

Daneben lagern Gemeinden in unter-
schiedlichen Größenordnungen ihre Aufga-
ben innerhalb des „Konzerns Kommune“ 
aus, und in der Konsequenz beeinflussen 
heterogene Auslagerungsgrade die merk-
malausprägungen einzelner Kennzahlen. 
Diese tatsache wurde mit dem kommu-
nalen Finanz- und schuldenreport Deutsch-
land 2008 jüngst anhand aktueller Zahlen 
illustriert: im Jahr 2007 entfiel deutschland-
weit über alle Kommunen hinweg nur noch 
ein Anteil von 32,6 % der Gesamtverschul-
dung am Kreditmarkt auf fundierte schul-
den im Kernhaushalt. Der überwiegende 
teil erstreckte sich auf die Auslagerungen. 
Die schulden der Gemeinden und Zweck-
verbände, die von öffentlichen Fonds, Ein-
richtungen und unternehmen getragen wer-
den, erreichen einen Anteil von nunmehr 
53,1 %. Ähnliche befunde zum Auslage-
rungsgrad finden sich bei den investitions- 
und Personalausgaben mit Auslagerungs-
quoten von 54,3 und 50,3 %. 

Finanzkennzahlen erlauben verwaltungsinternen und -externen Akteuren einen Blick auf die  

finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Beim interkommunalen Vergleich der Kennzahlen  

nimmt das Nutzungsinteresse häufig nochmals zu. Die flächendeckende Einführung des doppischen 

Rechnungsstils kann einen Beitrag zur Qualitätssteigerung von Kennzahlenvergleichen leisten.

Verleichende Werte zur Orientierung bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Dr. Marc Gnädinger 
ist Projektmanager für strategische 
Steuerung und Finanzen im Pro-
gramm Kommunen und Regionen 
der Bertelsmann Stiftung

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Stadt-, 
Regional- und Umweltökonomie  
an der Technischen Universität  
Kaiserslautern

K e n n z a h l e n v e r g l e i c h e
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Ferner sind Kommunen unterschied-
licher Größenordnung nicht direkt ver-
gleichbar, weil sie je nach Größe mehr 
oder weniger Aufgaben wahrnehmen. Da-
her sollten vor allem Kommunen gleicher 
Größenklassen bzw. gleicher Funktion 
miteinander verglichen werden. selbiges 
gilt entsprechend bei kreisfreien städte 
und kreisangehörigen Gemeinden bzw. 
in bezug auf stadtstaaten oder kreisan-
gehörige Gemeinden, die noch einmal zu 
verschiedenen Verbänden zusammenge-
schlossen sind etc.

Zentral ist ebenso, dass die üblicher-
weise häufig verwendeten Pro-Kopf-Wer-
te bei einzelnen Finanzkennzahlen noch 
keinerlei Aussagen über die Art und Wei-
se (z. b. über Wirtschaftlichkeit oder Qua-
lität) der Aufgabenerledigung erlauben. 
trotzdem waren und sind Kennzahlen zu 
menge, Qualität und Wirkungen für ein-
zelne kommunale leistungen zentral. Ge-
rade im Zuge der Doppik-Einführung ent-
stehen hier verbesserte möglichkeiten, 
weil dem Output bzw. dem Outcome der 
vollständige ressourcenverbrauch ge-
genübergestellt werden kann.

Finanzkennzahlenvergleiche 
auf Basis der Doppik

mit Einführung der Doppik werden inter-
kommunale Finanzkennzahlenvergleiche 
künftig auf ein stabileres Fundament ge-
stellt werden können: mit der vollständi-
gen Erfassung und bewertung des Vermö-
gens und der schulden in Kombination 
mit der Abbildung des gesamten ressour-
cenverbrauches (speziell auch rückstel-
lungen und Abschreibungen) kann grund-
sätzlich die Qualität von Kennzahlenver-
gleichen erhöht werden. und sobald Kon-
zern- oder Gesamtabschlüsse aufgestellt 
werden, wird das Problem der Fragmentie-
rung der haushalte gelöst – hier sei auch 
daran erinnert, dass ein Argument für die 
Auslagerung von Aufgaben aus dem Kern-
haushalt immer auch war, dass in den 
Auslagerungen auf Grundlage kaufmän-
nischer informationen wirtschaftlicher ge-
arbeitet werden kann.

Die skizzierten Vorteile der Doppik 
für interkommunale Finanzkennzahlen-
vergleiche treten aber nicht zwangsläufig 

in Erscheinung. sie setzen länderüber-
greifend ein gewisses maß an Einheit-
lichkeit voraus. Das ist heute nicht der 
Fall, wobei eine „Überzeichnung“ der Kri-

tik unangemessen wäre. Dazu ein bei-
spiel: richtig ist, dass sich die Erstbewer-
tungsvorschriften des Vermögens unter-
scheiden. Allerdings ist es nicht sinnvoll, 
daraus die notwendigkeit abzuleiten, 
dass die Doppik-Kommunen ihr Vermö-
gen noch einmal neu bewerten sollen. 
Das Problem wird sich über die Abschrei-
bung perspektivisch „auswachsen“. Es 
gilt, den blick auf die wirklich notwen-
digen harmonisierungen der rechts-
grundlagen zu lenken. bei der bewertung 
sind das diejenigen Vermögensgegen-
stände, die keiner Abschreibung unter-

liegen, z. b. Grundstücke. Da diese nicht 
abgeschrieben werden, wachsen sich be-
wertungsunterschiede auch langfristig 
nicht aus. Daher ist hier eine neubewer-

tung nach einheitlichen Kriterien sinnvoll. 
Daneben erscheint die harmonisierung 
von nutzungs- und damit Abschreibungs-
dauern als notwendig. unterbleibt sie, so 
führt das zu einer dauerhaften nicht-Ver-
gleichbarkeit der Daten. Ebenfalls not-
wendig ist die weitgehend länderübergrei-
fend einheitliche Gliederung von Ergeb-
nis-, Finanz- und Vermögensrechnung 
(insbesondere die salden und ihre be-
rechnung). hier sollten sich insbesondere 
auch die einzelnen Positionen dieser drei 
Komponenten in haushalt und rechnung 
entsprechen.  l

Der kommunale Finanz- und Schuldenreport
Der kommunale Finanz- und schuldenreport 2008 der 
bertelsmann stiftung erfasst erstmals die tatsächliche 
Verschuldung der deutschen Kommunen. Die studie 
wurde in Kooperation mit der universität münster und 
der Forschungsgesellschaft für raumfinanzpolitik  
erstellt. Der kommunale Finanz- und schuldenreport 
Deutschland 2008 kann bei der bertelsmann stiftung, 
Alexandra Dordevic, E-mail: alexandra.dordevic@
bertelsmann-stiftung.de, angefordert werden.

Unter dem Internetportal www.wegweiser-kommune.de können für alle deutschen  
Kommunen Finanzdaten online abgerufen und miteinander verglichen werden. Das  
ermöglicht jedermann einen konzentrierten Blick auf die lokale Haushaltssituation,  
ohne dabei im Dschungel kommunaler Haushaltspläne die Orientierung zu verlieren.
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Ihre Ansprechpartner:

Günter Tebbe
Bertelsmann Stiftung
& (0 5� 41) 81-8 14 66
E-Mail: Guenter.Tebbe@bertelsmann-stiftung.de

Marc Gnädinger
Bertelsmann Stiftung
& (0 5� 41) 81-8 11 9�
E-Mail: Marc.Gnaedinger@bertelsmann-stiftung.de

Projektarbeit KGSt und Bertelsmann Stiftung wird fortgesetzt
Anregt durch die sehr positiven Erfahrungen der KGst bei Planspielen für Führungspersonal in den Kommunalverwaltungen, ist von 
bertelsmann stiftung und KGst ein gemeinsam angebotenes Planspiel für mandatsträgerinnen und mandatsträger in Vorbereitung, 
das das neue steuerungssystem, die bedeutung von strategischen Zielsetzungen, die Einordnung von einzelnen maßnahmen in die 
strategien und ihre Auswirkungen im doppischen haushaltssystem mit hilfe von spielsituationen erfahrbar macht.

Warum Planspiel für Kommunalpolitik?
Die gesetzlichen Voraussetzungen für das neue haushalts- und rechnungswesen als eine basis der eingeforderten neuen steuerung 
sind geschaffen. Jetzt geht es um die konkrete umsetzung. und hier ist die Einbindung der Kommunalpolitiker von entscheidender 
bedeutung: Das Wissen der mandatsträger über Philosophie, Funktionsweise und Folgen ihrer  haushaltspolitischen Entscheidungen 
im neuen haushaltsrecht ist für den reformerfolg mitentscheidend.

Details
Planspielangebot voraussichtlich ab november 2009
Ein tag, insbesondere an Wochenenden 
haptisches Planspiel als brettspielformat
besonders geeignet für inhouseseminare

Für Fragen zum Planspiel stehen Ihnen zur Verfügung:
KGst, thomas Grieger, & (02 21) 3 76 89-50, E-mail: thomas.Grieger@kgst.de
bertelsmann stiftung, Günter tebbe, & (0 52 41) 81-81 46 6, E-mail: Guenter.tebbe@bertelsmann-stiftung.de
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Für alle inhaltlichen Fragen zum Thema „Doppik“ stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Manfred Pook
KGSt
& (0� �1) 3 76 89-41
E-Mail: Manfred.Pook@kgst.de

Thomas Grieger
KGSt
& (0� �1) 3 76 89-50
E-Mail: Thomas.Grieger@kgst.de

Doppik-Planspiel 
für Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger


